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Der schweizerische Republikaner.

Fünf und zwanzigstes und letztes Stück.

Zürich, Freytags den 20. Apr ill 1798.

Von der Fortsetzung dieses schweizerischen Republikaners erscheinen nunmehr wöchentlich vier Stücke jedes von einem

halbenBogen, und werden Montags, Mittwochs, .Donnerstags und Freytags ausgegeben. Man kann sich vierteljährig für zwey
und fünfzig Nummern mit »Fl. 15 Kr., oder auf das halbe Zahr für hundert ».vier Nummern, mit-Fl. zoKr. Zürcher-Valuta,in
der Buchhandlung von Heinrich Gcßner beym Schwanen zu Zürich, abonnieren ; entferntere Orte wenden sich an das nächstgel egcnste

Postamt.
Was die Redaktion der Zeitschrift und allfällige Beyträge zu derselben betrifft, so kann man sich deßwegen an einen der Her-

ausgeber, oder in Zürich an den Redakteur, Pfarrer Meister, oder auch an den Verleger wenden.

Die gesetzgebenden Räthe der einen u:.d nntheil- '

baren helvetischen Republik, an das he.oe.ische

Volk.

Bürger!
Die von euch gewählten Gesetzgeber haben nunmehr

durch eine scyerliche Handlung den ersten so lange gc-
wünschten Schritt aus ihrer künstigen Laufbahn gethan.
Sie haben die Unabhängigkeit der einen und untheilbarcn
helvetischen Republik und ihre demokratische repräsentative
Versassung unter den lautesten Zurufungcn der Freude
erklärt, und die von euch angenommene Constitution os-

fentlich prvklamirt. Dieser wichtige Tag belebt unsre

Hoffnungen, zerstreut unsre Besorgnisse und ist uns das

sichere Pfand unsers künftigen Glücks, dessen wir gewiß

sind, wenn ihr Mitbürger durch euer Betragen unsre

Bemühnngen unterstützet.

Lasset jenen, der allgemeinen Ruhe so gefährlichen
Geist des Mißvergnügens nicht in eure Herzciz cinschlci-
chen, den übelgesinnten Menschen aus eigennützigen Ab-
sichten bey euch erwirken mochten. Vergesset nie, daß

Freyheit ohne Achtung für die Gesetze, ohne Gehorsam
für die constituirtcn Gewalten, in Zügellosigkeit und
Anarchie ausartet. Suchet endlich Mitbürger! die in
den ersten Augenblicken des Ueberganges aus einem ehe-

vorigen Zustande in einen bessern, unvermeidliche Unvoll-
kvmmenheit der politischen Einrichtungen durch Gesinnuu-
gen der Eintracht und Bruderliebe zu ersetzen. Ihr werdet
die Vcrläumder der Freyheit, die niederträchtigen Sclaven
der Aristokratie durch dieses Betragen beschämen. Ihr
werdet diejenigen Theile Helvetiens mit nns verbinden,

die sich noch nicht a» uns angeschlossen haben, wenn ihr
durch euer Beyspiel überzeugt, daß mir die innigste Ver-
cinigung alier, uns Sicherheit und Glück gewähren kann.

Ihr werdet den glücklichen Zeitpunkt beschleunigen, wo
die gesammtc helvetische Nation in der ganzen Kraft ihrer
Tugend, der Welt das schöne Beyspiel eines Volkes geben

wird, das eine einzige Familie ausmacht.

Arau, den 12 April 1798.
Unterschrieben : Präsident des Senats, P < terOchs.
Sccretairs, Ustcri, Pfyffer, I. Muret.

Präsident des großen Raths, Kühn.
Sccretairs, Secrctan, Zimmerman».

Der Regieruugs-Commissair der französische»

Republik bey der Armee in der Schweiz.

In Erwägung, daß es sehr billig ist, daß die franzo-
fische Republik schleunigst eine Schadloshaltung für die

beträchtlichen Kosten empfange, welche durch die Sendung
einer Armee nach der Schweiz verursacht worden sind,
einer Armee die einzig dazu bestimmt war, die Freunde der

Freyheit zu beschützen, und endlich einmal den Rcitzungeit

der Oligarchie ein Ziel zu machen.

In Betrachtung, daß diese Schadlvshaltung sich nicht

auf die Unterhaltung der gegenwärtig auf Schweizerischem

Boden bcsindlichcn Armee einschränken, sondern von solcher

Art und Natur sey» soll, daß die Verantwortlichkeit, mit
welcher die ehemaligen Regierungsglieder behaftet wurden,
nicht blos scheinbar sey —

Ersucht Eingangs erwähnter Commissär den komman-

direnden Generalen, nachstehende Befehle zu ertheilen:


	Die gesetzgebenden Räthe der einen und untheilbaren helvetischen Republik, an das helvetische Volk

